
3. Die erzieherische Einwirkung durch das Kollektiv 
und die Selbsterziehüng des Verurteilten werden mit
unter auf das Leistungs- und Sozialverhalten des Ver
urteilten im Arbeitsprozeß beschränkt. Wenn auch das 
Ziel der ArbeitsplatzverpfHchtung vorrangig darin be
steht, den Verurteilten an disziplinierte, kollektive 
Arbeit zu gewöhnen, so erschöpft sie sich doch nicht 
darin. Das folgt aus § 34 Abs. 1 StGB, wonach dem 
Kollektiv die Aufgabe übertragen ist, den Verurteilten 
auch zu einer verantwortungsbewußten Einstellung zu 
seinen anderen Pflichten zu erziehen, die ihm als Bür
ger der sozialistischen Gesellschaft obliegen.
Die kollektive Einwirkung muß also auf die Überwin
dung aller die Persönlichkeitsentwicklung des Verur
teilten hemmenden Faktoren gerichtet sein. Das Kol
lektiv muß z. B. darauf hinwirken, daß der Verurteilte 
seinen Unterhaltsverpflichtungen nachkommt, über
mäßigen Alkoholgenuß meidet, den Umgang mit nega
tiv eingestellten Personen auf gibt, den durch die Straf
tat verursachten Schaden wiedergutmacht u. a. m.

Zusammenarbeit der Gerichte mit den Betrieben

Damit die Bewährung am Arbeitsplatz wirksam aus
gestaltet werden kann, ist es erforderlich, daß das 
Gericht frühzeitig mit den verantwortlichen Mitarbei
tern des Betriebes, in der Regel mit dem Kaderleiter, 
Verbindung aufnimmt. Wenn auch die Erziehung des 
Verurteilten im Arbeitskollektiv selbst erfolgt, so trägt 
doch die Leitung des Betriebes die Verantwortung 
dafür, daß die vom Gericht ausgesprochene Maßnahme 
realisiert wird.
Es muß Klarheit darüber bestehen, daß die Erziehung 
von Rechtsverletzern keine Aufgabe ist, die neben 
der „eigentlichen Leitüngsaufgabe“ des Betriebes liegt, 
sondern daß sie Gegenstand der Leitungstätigkeit 
selbst ist. Günstige Voraussetzungen sind insbesondere 
dort gegeben, wo die Erziehung der Rechtsverletzer 
Bestandteil von Werkleiteranordnungen oder Betriebs
programmen zur Gewährleistung von Ordnung und 
Sicherheit ist.
Die Verpflichtung der Betriebsleitung gemäß § 34 Abs. 2 
StGB bezieht sich nicht nur auf die Unterstützung des 
Kollektivs, in dem der Verurteilte arbeiten soll; diese 
Bestimmung fordert auch die Zusammenarbeit mit dem 
Gericht, wenn der Betrieb das Arbeitsrechtsve'rhältnis 
mit dem Verurteilten lösen will. In der Praxis gibt

es aber noch immer zahlreiche Beispiele dafür, daß 
die Gerichte nicht oder nicht rechtzeitig informiert 
werden, wenn der Verurteilte unberechtigt den Ar
beitsplatz wechselt oder der Betrieb eine fristlose Ent
lassung ausspricht. In derartigen Fällen sollte von der 
Gerichtskritik Gebrauch gemacht werden. Ferner soll
ten die Gerichte gemeinsam mit den örtlichen Or
ganen der Staatsmacht und mit Betriebs- und Kader
leitern beraten, wie der Erziehungsprozeß bei auf 
Bewährung Verurteilten effektiv gestaltet und die 
Grundsätze des § 34 StGB eingehalten werden können. 
Andererseits unterschätzen manche Gerichte die Zu
sammenarbeit mit den Betrieben. Das zeigt sich z. B. 
daran, daß sie nicht immer genügend schnell und 
zielgerichtet auf Informationen der Kollektive oder 
der Leitung des Betriebes über grobes Fehlverhalten 
der Verurteilten reagieren. Die Wirksamkeit der vom 
Gericht ausgesprochenen Maßnahme wird aber wesent
lich beeinträchtigt, wenn der Verurteilte nicht verspürt, 
daß sein Verhalten einer strengen Kontrolle unter
liegt. Das betrifft insbesondere die Fälle, in denen der 
Verurteilte unberechtigt den Arbeitsplatz wechseln 
will.
Wechselt der Verurteilte seinen Arbeitsplatz ohne Zu
stimmung des Gerichts, so muß dieses Fehlverhalten 
in jedem Fall zu einer Auseinandersetzung des Ge
richts mit dem Verurteilten führen. Es gibt Gründe 
für einen Arbeitsplatzwechsel, die durchaus anzuerken
nen sind, z. B. wegen des Gesundheitszustandes oder 
bei Wohnungswechsel des Verurteilten. Deshalb wäre 
es verkehrt, wenn das Gericht den eigenmächtigen 
Arbeitsplatzwechsel nicht akzeptieren wollte. Jedoch 
muß es darauf hinwirken, daß in dem neuen Kol
lektiv auf den Verurteilten nachhaltig erzieherisch 
Einfluß genommen wird. Es darf sich nicht damit 
begnügen, dem Verurteilten nur formal durch Beschluß 
zu bestätigen, daß er nunmehr an einen neuen Ar
beitsplatz verpflichtet sei.
In den Fällen aber, in denen sich der Verurteilte bös
willig dem erzieherischen Einfluß des Kollektivs ent
zieht und elementarsten Anforderungen der sozialisti
schen Gesellschaft nicht nachkommt, sollte die Bewäh
rungszeit gemäß § 35 Abs. 3 Ziff. 2 StGB widerrufen 
und die angedrohte Freiheitsstrafe vollzogen werden. 
Die Praxis zeigt, daß durch schnelle und konsequente 
Reaktion des Gerichts ein erneutes Straffälligwerden 
des Verurteilten verhindert werden kann.

Bericht über die 25. Plenartagung des Obersten Gerichts
Das Plenum des Obersten Gerichts beschäftigte sich 
auf seiner 25. Tagung am 18. Dezember 1969 mit Pro
blemen der Verwirklichung von Maßnahmen straf
rechtlicher Verantwortlichkeit durch die Gerichte. Zu 
dieser Thematik lag den Mitgliedern des Plenums ein 
schriftlicher Bericht des Präsidiums des Obersten Ge
richts als Beratungsgrundlage vor1. Außerdem referierte 
Oberrichter Dr. S c h l e g e l ,  Mitglied des Präsidiums 
und Vorsitzender des Kollegiums für Strafsachen des 
Obersten Gerichts, einleitend über einige Aufgaben der 
Gerichte bei der Verwirklichung der Verurteilung auf 
Bewährung und bei der Strafaussetzung auf Bewäh
rung2.

*

Ausgangspunkt und Grundtenor der Diskussion im Ple
num war das Ziel der Strafenverwirklichung: die Er
ziehung und Selbsterziehung der Verurteilten zu gesell
schaftsgemäßem Verhalten.

1 Der Bericht des Präsidiums 1st ln diesem Heft abgedruckt.
2 Das Referat Schlegels 1st ln wesentlichen Auszügen ln die
sem Heft veröffentlicht.

Bezirksgerichtsdirektor А r w а у (Suhl) hob hervor, 
daß gerichtliche Verurteilung und Strafenverwirk
lichung durch das Gericht als eine Einheit betrachtet 
werden müssen. Die Tätigkeit des Gerichts bei der 
Strafenverwirklichung, insbesondere die Festlegung der 
notwendigen Maßnahmen der Erziehung und Bewäh
rung, beginne nicht erst nach der Urteilsverkündung, 
sondern müsse von der Zielstellung des gesamten Ver
fahrens her bestimmt sein. Das erfordere eine sorgfäl
tige Vorbereitung jedes einzelnen Verfahrens.

Den Zusammenhang zwischen der sorgfältigen Auf
klärung der Täterpersönlichkeit, der Feststellung der 
Ursachen und Bedingungen der Straftat und den not
wendigen Maßnahmen zur Erziehung und Selbsterzie
hung des Verurteilten im Rahmen der Strafenverwirk
lichung beleuchtete der Direktor des Stadtgerichts von 
Groß-Berlin, Dr. H u g о t. Wenn sich bei einer Kon
trolle des Bewährungs- und Erziehungsprozesses her
ausstelle, daß die vom Gericht festgelegten Maßnahmen 
keinen Erfolg gehabt hätten, so müßten die Ursachen
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